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Sti�  ruht die Nacht, ein Stern leuchtet klar,  
Frieden fü� t die Herzen, Weihnachten ist nah.

Verfasser unbekannt

Einladung zur Senioren-Adventsfeier 2025
Dienstag, den 16. Dezember 2025, um 14.30 Uhr in der Alemannenhalle

 Weitere Infos und Anmeldung unter Wichtige Mitteilungen

Adventsfenster 2025 Eschbach
Wir freuen uns, dass sich wieder zahlreiche Familien, Vereine und Einrich-
tungen bereit erklärt haben, in der Adventszeit ein Fenster ihres Hauses 
weihnachtlich zu dekorieren und damit auch in diesem Jahr wieder zum 
Gelingen unseres �Eschbacher Adventskalenders� beitragen wollen. Nach 
den vorliegenden Anmeldungen (Stand: 24.11.25) werden zwischen dem 
01. und dem 23.12.2022 jeweils um 18:00 Uhr in unserer Gemeinde folgen-
de Adventsfenster geö� net:

1.    Bürgermeisterin Sarah Michaelis mit Musikverein Eschbach, 
Rathaus Eschbach

2. noch frei
3. Fam. Wehrle & Elternbeirat Kita St. Anna, Bergstr. 17a
4. Pfarrgemeinde, Pfarrhaus, Bergstraße 1
5. Arche Noah, Mattenweg 3 ab 17:30 Uhr !!
6. Fam. Brinovec, Schwarzmatten 12
7. Löwentre�  (Fr. Olczak), Hauptstraße 24
8. Bürgerverein Eschbach (er)leben, Im Leisental 1 (Fam. Goth)
9. noch frei
10. noch frei
11. Rappoldsteiner Grundschule, Gartenstraße 6
12. Guggenmusik Maiskolbenfetzer e.V., Bahnhofstraße 46
13. �Event im Advent� vom MVE, ab 19:30 Uhr !! in der Alemannenhalle
14. Fam. Galley, Bergstraße 16
15. Michael und Ulrike Laule, Blauenstraße 2d
16. noch frei
17. Jo - Musikverein Jugend, Probelokal MVE
18. Feuerwehr Eschbach, Hauptstraße 2
19. Klasse 2B Gantert/Groth, Rappoltsteinerstraße 15a
20. Familie Isele & Familie Ströbele, In den Winkelmatten ggü. 
 vom Piratenspielplatz
21. Ministranten (Fr. Olczak), Pfarrhaus, Bergstraße 1
22. noch frei
23. Rotlaubkäuzle, Feldbergstraße 9

Foto: Christiane Fuchs

Wir suchten Ihre schönsten 
Aufnahmen
Die Gemeinde Eschbach gratuliert Frau Anika 
Galley herzlich zum Gewinn des Fotowettbewerbs 
�Wir suchen Ihre schönsten Aufnahmen�

Ihr Siegerfoto hat mit seiner besonderen Bildge-
staltung und Ausdruckskraft überzeugt und zeigt 
eindrucksvoll, wie viel Kreativität und Talent in 
unserer Gemeinde zuhause ist. Wir freuen uns mit 
Frau Galley über diese verdiente Auszeichnung 
und wünschen ihr weiterhin viel Freude und Erfolg 
beim Fotogra� eren.

Sarah Michaelis
Bürgermeisterin

Foto: Anika Galley 
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NOTRUFE �[ BEREITSCHAFTSDIENSTE DER ÄRZTE �[ APOTHEKEN
Feuerwehr	 112

Feuerwehrhaus	 595640 

Fax. 595648

Kommandant: Stefan Zipfel

1. stv. Kommandant: Marco Isele 

2. stv Kommandant: Alexander Bechtel

Polizei/ Notruf 	 110

Polizeiposten Heitersheim, 

Lindenplatz 1	 07634 50699 -0

nach Dienstschluss: 

Polizeirevier Müllheim	 07631 17880

Unfallrettungsdienste und  

Krankentransporte

DRK-Rettungsdienst	 112

Krankentransporte	 0761 19222

Sozialstation	 07633 12219

Familienwerk	 07664 4058069 

Einsatzleitung Karin Birk	 0176 17612624

Kath. Pfarramt	 07634 551615

Evang. Pfarramt	 07634 552043

Gemeindeverwaltg.	 07634 5504-0

Tiernotdienst  � 01805 843763

Wasser

Wassermeister 

Andreas Kirner	 0151 54455181

Strom

Energiedienst Netze GmbH

Service-Nummer	 0800 2212621

Kostenlose Notrufnummer 

der BN-Netze GmbH. 	 0800 2767767

Bereitschaft- und Entstörungsdienst der 

Badenova rund um die Uhr 	 0800 2838485 

Vergiftungs-Info-Zentrale	 0761 - 19240�

Telefonseelsorge	 0800 1110111

Blinden- und Sehbehindertenverein 

Südbaden e.V. 

Wöl�instraße 13, 79104 Freiburg 

Telefon: 0761 - 36 122 * Telefax 0761 - 36 123 

E-Mail: info@bsvsb.org

Internet: www.bsvsb.org

P�egestützpunkt Bad Krozingen

Grabenstr. 2, p�egestuetzpunkt@lkbh.de, 

0761 2187 

Durchwahl  2972 / 2073 / 2971 / 2974

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST
Bereitschaftspraxis/Ärztlicher Bereitschaftsdienst

allgemein-, kinder-, augen- und HNO

Rufnummer (ohne Vorwahl)� 116117

Aktuelle Informationen unter www.kvbawue.

de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-�nden

Kinder Bereitschaftspraxis Freiburg  

Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin 

Breisacher Str. 62, 79106 Freiburg 

Ö�nungszeiten: 

Mo – Do 	 19:00 – 22:30 Uhr 

Fr 	 16:00 – 22:30 Uhr 

Sa, So und Feiertage 	 08:00 – 22:30 Uhr

Allgemeine Bereitschaftspraxis Freiburg  
Universitätsklinikum Freiburg 
Sir-Hans-A.-Krebs -Str. 3, 79106 Freiburg 
Ö�nungszeiten: 
Mo, Di, Do � 20:00 – 23:00 Uhr 
Mi, Fr � 16:00 – 23:00 Uhr 
Sa, So und Feiertage � 08:00 – 23:00 Uhr

Augen Bereitschaftspraxis Freiburg  
Universitätsklinikum Freiburg 
Kilianstr. 5, 79106 Freiburg 
Ö�nungszeiten: 
Sa, So und Feiertage � 08:00 – 18:00 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst  

Erreichen Sie unter der Tel. � 01801 116116 

sowie unter  

www.kzbw.de/patienten/zahnarzt/notdienst

APOTHEKEN
Bitte ab 01.01.2025 beachten!

Die Landesapothekenkammer stellt ab 

01.01.2025 keine Notdienstpläne mehr für 

den Kreis Krozingen-Müllheim zur Verfü -

gung. 

 

Unter folgender kostenfreier Rufnummer 

können Sie zuverlässig und tagesaktuell 

erfahren, welche Apotheke Notdienstbe -

reitschaft hat: � 0800 0022833 

(24 Stunden erreichbar) www.aponet.de.

 

Der Apothekennotdienst sollte nur in wirk -

lich dringenden Fällen in Anspruch genom -

men werden.
Er beginnt jeweils um 08:30 Uhr und endet 
um 08:30 Uhr am nächsten Tag.

ABFALLKALENDER
Restmüll:	 Freitag, 28.11.2025 

Gelbe Tonne:	 Freitag, 05.12.2025

Biotonne:	 Montag, 08.12.2025

Gebrauchtkleider- und Glascontainer:	  

Beim Bauhof/Feuerwehr (Betriebsgebäude), 

Hauptstr. 2

Kreisverband Müllheim

für Hausnotruf, Mobiler Ambulanter P�ege-

dienst, Ambulanter Kinderp�egedienst,

Behindertenfahrdienst, Gesundheitsprogram-

me, Kleiderkammer, Erste- Hilfe/

Schwesternhelferinnen-Kurse

DRK-Ortsverein Heitersheim

Vorsitzender: Herr Christoph Rive 

Heitersheim	 07634 - 1518 

DRK-Rettungsdienst 	 0761- 19222

POST
im Geschäft „Sonja´s Lädle“ Hauptstr. 47

ÖFFNUNGSZEITEN DER BANKEN
Sparkasse Staufen-Breisach 

Volksbank Breisgau-Markgrä�erland eG  

SB-Zone in der Filiale Eschbach, Hauptstr. 9, 

5:00 – 23:00 Uhr geö�net

REDAKTIONSSCHLUSS:
Redaktionsschluss: 

Freitag, 5.12.2025 um 12:00 Uhr.

Bitte beachten Sie den Annahmeschluss:

Beiträge und gewünschte Verö�entlichun -

gen können bis Freitag, 12.00 Uhr vor dem 

nächsten Ausgabedatum eingestellt bzw. 

übersandt werden, an mitteilungsblatt@

gemeinde-eschbach.de.  

IMPRESSUM
Herausgeber: Bürgermeisteramt, 

79427 Eschbach, Hauptstr. 24

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 

Bürgermeisterin Sarah Michaelis  

oder der Vertreter im Amt

Verantwortlich für die Kirchen- &  

Vereinsmitteilungen:  

Die jeweilige Kirche bzw. der/ die Vorstizende 

des jeweiligen Vereins. 

Verantwortlich für den Anzeigenteil/Druck:

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG

Messkircher Straße 45, 78333 Stockach

Telefon: 07771 931711, Telefax: 07771 931740

E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de
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Die Gemeinde Eschbach 
Gemeindeverwaltung, 
Hauptstraße 24, 
79427 Eschbach 

Ö� nungszeiten:
Mo-Fr  08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
Mo 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Do 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
  
Termine außerhalb der Ö� nungszeiten können gerne mit dem 
jeweiligen Mitarbeiter vereinbart werden. 

SIE ERREICHEN UNS UNTER: 
Telefon 07634 5504 - 0, Telefax 07634 5504 - 66
E-Mail: info@gemeinde-eschbach.de 
Homepage: www.gemeinde-eschbach.de 

Bürgermeisterin Sarah Michaelis 
Telefon 5504 - 11
E-Mail: michaelis@gemeinde-eschbach.de

Sekretariat/Kulturamt
Christiane Fuchs, Telefon 5504-15
E-Mail: fuchs@gemeinde-eschbach.de

Hauptamt/Bauamt/Ordnungsamt
Elvira Riesterer, Telefon 5504-14
E-Mail: riesterer@gemeinde-eschbach.de
Andrea Olczak, Telefon 5504-10
E-Mail: olczak@gemeinde-eschbach.de

Standesamt/Friedhofsverwaltung

Lucia Birmelin, Telefon 5504 - 13
E-Mail: birmelin@gemeinde-eschbach.de

Rechnungsamt
Joshua Havel, Telefon 5504-16
E-Mail: havel@gemeinde-eschbach.de
Steueramt
Sina Ganzmann, Telefon 5504-12
E-Mail: ganzmann@gemeinde-eschbach.de
Gemeindekasse
Andrea E�  nger, Tel 5504-21
E-Mail: e�  nger@gemeinde-eschbach.de
Christiane Pfe� erle, Telefon 5504-19
E-Mail: pfe� erle@gemeinde-eschbach.de

Bürgerbüro/Einwohnermelde-/Passamt
Vanessa Keller, Telefon 5504 - 17
Anna Mancinone Telefon 5504 - 18
buergerbuero@gemeinde-eschbach.de

AUS DEM GEMEINDERAT

Tagesordnung
Am Donnerstag, den 11.12.2025 � ndet um 19:30 Uhr im Sitzungs-
saal des Eschbacher Rathauses, Hauptstr. 24, 79427 Eschbach, eine 
ö� entliche Sitzung des Gemeinderats statt.

TOP 1     Einwohnerfragen
TOP 2  Au� egung von Niederschriften über ö� entliche Sitzun-

gen des Gemeinderats
TOP 3  Mitteilung über nichtö� entliche Beschlüsse des Gemein-

derats
TOP 4   Mitteilungen der Verwaltung
TOP 5  Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde Eschbach für die 

Jahre 2026 bis 2031
TOP 6   ̃ nderung der Satzung der Gemeinde Eschbach über die 

Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
TOP 7  ̃ nderung der Satzung über die ö� entliche Abwasserbe-

seitigung der Gemeinde Eschbach (Abwassersatzung � 
AbwS)

TOP 8  Bauantrag im vereinfachten BG-Verfahren: Temporärer 
Wildschutzzaun im Außenbereich bis Ende 2026 hier: 
Stellungnahme der Deutschen Bahn AG InfraGo

TOP 9  Umwidmung investiver Gelder für den Bauhof
TOP 10  Annahme von Spenden
TOP 11    Vorstellung und Beschluss des Forstwirtschaftsplans 2026
TOP 12    Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2026 und des-

Haushaltsicherungskonzeptes
TOP 13   Anregungen aus dem Gemeinderat

Die Bevölkerung ist hierzu recht herzlich eingeladen.

gez. Sarah Michaelis
Bürgermeisterin

Informationen aus dem Rathaus:
Das Bürgerbüro wird an folgenden Tagen wegen 
Fortbildungsmaßnahmen am Nachmittag geschlossen sein:

Do., 04.12.2025
Mo., 08.12.2025
Mo., 22.12.2025
Mo., 29.12.2025

Wir danken Ihnen für Ihr Verständniss.

Information über die vorläu� g geplanten, 
ö� entlichen Gemeinderatssitzungen im Jahr 
2026:
� 22.01.2026
� 26.02.2026
� 19.03.2026
� 16.04.2026
� 20.05.2026
� 25.06.2026
� 09.07.2026
� 30.07.2026
� 17.09.2026
� 08.10.2026
� 22.10.2026
� 19.11.2026
� 10.12.2026
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Klausurtagung des Gemeinderates �  
Haushalt und Zukunft
Am 07. und 08.11.2025 hielt der Gemeinderat gemeinsam mit der 
Verwaltung seine diesjährige Klausurtagung ab. Auch dieses Jahr 
durften wir wieder gastieren im Weinstetter Hof bei der Firma Hein-
rich Schmid und wurden erneut bestens versorgt und umsorgt. 
Dafür gilt unser herzlichster Dank!
Die Hauptthemen der Klausurtagung waren der Haushalt für das 
kommende Jahr und das damit einhergehende Haushaltssiche-
rungskonzept. Ein weiterer Bestandteil war die künftige Entwick-
lung der Gemeinde Eschbach. Gemeinsam blicken wir auf eine sehr 
e�ektive und e�ziente Klausurtagung zurück und schauen gleich-
zeitig in eine nicht leichte Zukunft, in der wir versuchen, das Best-
mögliche für unsere Gemeinde zur erreichen.

Foto: Sarah Michaelis 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Satzung über den Anschluss an die ö�entliche 
Wasserversorgung 

und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser
der Gemeinde Eschbach

 (Wasserversorgungssatzung � WVS)
vom 13.11.2025

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunal-
abgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Eschbach am 13.11.2025 folgende Satzung beschlossen:
 

I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Wasserversorgung als ö�entliche Einrichtung

1.	 Die Gemeinde betreibt die Wasserversorgung als eine ö�entli-
che Einrichtung zur Lieferung von Trinkwasser. Art und Umfang 
der Wasserversorgungsanlagen bestimmt die Gemeinde.

 
2.	 Die Gemeinde kann die Wasserversorgung ganz oder teilweise 

durch Dritte vornehmen lassen.
 

§ 2 Anschlussnehmer, Wasserabnehmer
1.	 Anschlussnehmer ist der Grundstückseigentümer, dem Erbbau-

berechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberech-
tigte und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Be-
rechtigte gleichstehen.

 
2.	 Als Wasserabnehmer gelten der Anschlussnehmer, alle sonsti-

gen zur Entnahme von Wasser auf dem Grundstück Berechtig-
ten sowie jeder, der der ö�entlichen Wasserversorgung tatsäch-
lich Wasser entnimmt.

 
§ 3 Anschluss- und Benutzungsrecht

1.	 Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden 
Grundstücks, mit Ausnahme der zum Gemeindegebiet gehö-
renden Flächen des Gewerbeparks Breisgau, ist berechtigt, den 
Anschluss seines Grundstücks an die Wasserversorgungsanlage 

und die Belieferung mit Trinkwasser nach Maßgabe der Satzung 
zu verlangen.

 
2.	 Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf sol-

che Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung erschlos-
sen werden. Die Grundstückseigentümer können nicht verlan-
gen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine 
bestehende Versorgungsleitung geändert wird.

 
3.	 Der Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versor-

gungsleitung kann abgelehnt werden, wenn die Wasserver-
sorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen 
technischen oder betrieblichen Gründen der Gemeinde erheb-
liche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen er-
fordert.

 
4.	 Die Gemeinde kann im Falle der Absätze 2 und 3 den Anschluss 

und die Benutzung gestatten, sofern der Grundstückseigentü-
mer sich verp�ichtet, die mit dem Bau und Betrieb zusammen-
hängenden Mehrkosten zu übernehmen und auf Verlangen Si-
cherheit zu leisten.

 
§ 4 Anschlusszwang

1.	 Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Wasser verbraucht 
wird, sind verp�ichtet, diese Grundstücke an die ö�entliche 
Wasserversorgungsanlage anzuschließen, wenn sie an eine öf-
fentliche Straße mit einer betriebsfertigen Versorgungsleitung 
grenzen oder ihren unmittelbaren Zugang zu einer solchen 
Straße durch einen Privatweg haben. Be�nden sich auf einem 
Grundstück mehrere Gebäude zum dauernden Aufenthalt von 
Menschen, so ist jedes Gebäude anzuschließen.

 
2.	 Von der Verp�ichtung zum Anschluss wird der Grundstücks-

eigentümer auf Antrag befreit, wenn der Anschluss ihm aus 
besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfor-
dernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. Der 
Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei 
der Gemeinde einzureichen.

 
§ 5 Benutzungszwang

1.	 Auf Grundstücken, die an die ö�entliche Wasserversorgungs-
anlage angeschlossen sind, haben die Wasserabnehmer ihren 
gesamten Wasserbedarf aus dieser zu decken. Ausgenommen 
hiervon ist die Nutzung von Niederschlagswasser für Zwecke 
der Gartenbewässerung.

 
2.	 Von der Verp�ichtung zur Benutzung wird der Wasserabnehmer 

auf Antrag befreit, wenn die Benutzung ihm aus besonderen 
Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Ge-
meinwohls nicht zugemutet werden kann.

 
3.	 Die Gemeinde räumt dem Wasserabnehmer darüber hinaus im 

Rahmen des ihr wirtschaftlich Zumutbaren auf Antrag die Mög-
lichkeit ein, den Bezug auf einen von ihm gewünschten Ver-
brauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken.

 
4.	 Der Antrag auf Befreiung oder Teilbefreiung ist unter Angabe 

der Gründe schriftlich bei der Gemeinde einzureichen.
 
5.	 Der Wasserabnehmer hat der Gemeinde vor Errichtung einer 

Eigengewinnungsanlage Mitteilung zu machen. Er hat durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigen-
anlage keine Rückwirkungen in die ö�entliche Wasserversor-
gungsanlage möglich sind.

 
§ 6 Art der Versorgung

1.	 Das Wasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften 
und den anerkannten Regeln der Technik für Trinkwasser ent-
sprechen. Die Gemeinde ist verp�ichtet, das Wasser unter dem 
Druck zu liefern, der für eine einwandfreie Deckung des übli-
chen Bedarfs in dem betre�enden Versorgungsgebiet erforder-
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lich ist. Sie ist berechtigt, die Bescha�enheit und den Druck des 
Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestim-
mungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu ändern, 
falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder techni-
schen Gründen zwingend notwendig ist; dabei sind die Belange 
des Wasserabnehmers möglichst zu berücksichtigen.

 
2.	 Stellt der Wasserabnehmer Anforderungen an Bescha�enheit 

und Druck des Wassers, die über die vorgenannten Verp�ich-
tungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, die erforderlichen 
Vorkehrungen zu tre�en.

§ 7 Umfang der Versorgung, Unterrichtung bei 
Versorgungsunterbrechungen

1.	 Die Gemeinde ist verp�ichtet, das Wasser jederzeit am Ende der 
Anschlussleitung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht,

 
1.	 soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der ö�ent-

lichen Wasserversorgung erforderlich oder sonst nach dieser 
Satzung vorbehalten sind,

 
2.	 soweit und solange die Gemeinde an der Versorgung durch 

höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihr 
wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

 
2.	 Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur 

Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Die 
Gemeinde hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit un-
verzüglich zu beheben.

 
3.	 Die Gemeinde hat die Wasserabnehmer bei einer nicht nur für 

kurze Dauer beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung 
rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die P�icht zur 
Unterrichtung entfällt, wenn sie

 
1.	 nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und die Ge-

meinde dies nicht zu vertreten hat oder
 
2.	 die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen 

verzögern würde.
 

§ 8 Verwendung des Wassers, sorgsamer Umgang
1.	 Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Anschlussneh-

mers, seiner Mieter und ähnlich berechtigter Personen zur Ver-
fügung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte ist nur mit 
schriftlicher Zustimmung der Gemeinde zulässig. Diese muss 
erteilt werden, wenn dem Interesse an der Weiterleitung nicht 
überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe entgegen-
stehen.

 
2.	 Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht 

in dieser Satzung oder aufgrund sonstiger gesetzlicher oder 
behördlicher Vorschriften Beschränkungen vorgesehen sind. 
Die Gemeinde kann die Verwendung für bestimmte Zwecke be-
schränken, soweit dies zur Sicherstellung der allgemeinen Was-
serversorgung erforderlich ist.

 
3.	 Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist bei 

der Gemeinde vor Beginn der Bauarbeiten zu beantragen. Ent-
sprechendes gilt für Anschlüsse zu sonstigen vorübergehenden 
Zwecken.

 
4.	 Soll Wasser aus ö�entlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, 

sondern zu anderen vorübergehenden Zwecken entnommen 
werden, sind hierfür Hydrantenstandrohre der Gemeinde mit 
Wasserzählern zu benutzen.

 
5.	 Sollen auf einem Grundstück besondere Feuerlöschanschlüsse 

eingerichtet werden, sind über ihre Anlegung, Unterhaltung 
und Prüfung besondere Vereinbarungen mit der Gemeinde zu 
tre�en.

6.	 Mit Wasser aus der ö�entlichen Wasserversorgung ist sorgsam 
umzugehen. Die Wasserabnehmer werden aufgefordert, was-
sersparende Verfahren anzuwenden, soweit dies insbesonde-
re wegen der benötigten Wassermenge mit Rücksicht auf den 
Wasserhaushalt zumutbar und aus hygienischen Gründen ver-
tretbar ist.

§ 9 Unterbrechung des Wasserbezugs
1.	 Will ein Anschlussnehmer den Wasserbezug länger als drei Mo-

nate einstellen, so hat er dies der Gemeinde mindestens zwei 
Wochen vor der Einstellung schriftlich mitzuteilen. Wird der 
Wasserverbrauch ohne rechtzeitige schriftliche Mitteilung ein-
gestellt, so haftet der Anschlussnehmer der Gemeinde für die 
Erfüllung sämtlicher sich aus der Satzung ergebenden Verp�ich-
tungen.

 
2.	 Der Anschlussnehmer kann eine zeitweilige Absperrung seines 

Anschlusses verlangen, ohne damit das Benutzungsverhältnis 
aufzulösen.

 
§ 10 Einstellung der Versorgung

1.	 Die Gemeinde ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustel-
len, wenn der Wasserabnehmer den Bestimmungen dieser Sat-
zung zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um

 
1.	 eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder 

Anlagen abzuwehren,
 
2.	 den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beein�ussung oder 

vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder
 
3.	 zu gewährleisten, dass Störungen anderer Wasserabnehmer, 

störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde oder 
Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers aus-
geschlossen sind.

 
2.	 Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichtzah-

lung einer fälligen Abgabenschuld trotz Mahnung, ist die Ge-
meinde berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Andro-
hung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Wasserabnehmer 
darlegt, dass die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur 
Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aus-
sicht besteht, dass der Wasserabnehmer seinen Verp�ichtungen 
nachkommt. Die Gemeinde kann mit der Mahnung zugleich die 
Einstellung der Versorgung androhen.

 
3.	 Die Gemeinde hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzu-

nehmen, sobald die Gründe für ihre Einstellung entfallen sind 
und der Wasserabnehmer die Kosten der Einstellung und Wie-
deraufnahme der Versorgung ersetzt hat.

 
§ 11 Grundstücksbenutzung

1.	 Die Anschlussnehmer haben zur örtlichen Versorgung das An-
bringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör 
zur Zu- und Fortleitung von Wasser über ihre im gleichen Ver-
sorgungsgebiet liegenden Grundstücke sowie erforderliche 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese P�icht be-
tri�t nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung angeschlos-
sen sind, die vom Anschlussnehmer in wirtschaftlichem Zusam-
menhang mit der Wasserversorgung genutzt werden oder für 
die die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich 
vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnahme der 
Grundstücke den Anschlussnehmer mehr als notwendig oder in 
unzumutbarer Weise belasten würde.

 
2.	 Der Wasserabnehmer oder Anschlussnehmer ist rechtzeitig 

über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme des 
Grundstücks zu benachrichtigen.

 
3.	 Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen 

verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
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zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Gemeinde zu 
tragen. Dienen die Einrichtungen ausschließlich der Versorgung 
des Grundstücks, so hat der Anschlussnehmer die Kosten zu tra-
gen.

 
4.	 Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstücksei-

gentümer die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder 
sie auf Verlangen der Gemeinde noch fünf Jahre unentgeltlich 
zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden 
kann.

 
5.	 Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für ö�entliche Verkehrswege 

und Verkehrs�ächen sowie für Grundstücke, die durch Planfest-
stellung für den Bau von ö�entlichen Verkehrswegen und Ver-
kehrs�ächen bestimmt sind.

 
§ 12 Zutrittsrecht

Der Wasserabnehmer hat dem mit einem Ausweis versehenen Be-
auftragten der Gemeinde im Rahmen des § 44 Abs. 6 Wassergesetz 
für Baden-Württemberg und des § 99 der Abgabenordnung den Zu-
tritt zu seinen Räumen und zu den in § 24 genannten Einrichtungen 
zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrich-
tung, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und P�ichten nach dieser 
Satzung insbesondere zur Ablesung, zum Austausch der Messein-
richtungen (Wasserzähler) oder zur Ermittlung der Grundlagen für 
die Gebührenbemessung erforderlich ist.
 

II. Hausanschlüsse, Anlage des Anschlussnehmers, 
Messeinrichtungen

§ 13 Anschlussantrag
Der Anschluss an die ö�entliche Wasserversorgungsanlage und 
jede ˜nderung des Hausanschlusses ist vom Anschlussnehmer 
unter Benutzung eines bei der Gemeinde erhältlichen Vordrucks für 
jedes Grundstück zu beantragen. Dem Antrag sind insbesondere 
folgende Unterlagen beizufügen, soweit sich die erforderlichen An-
gaben nicht bereits aus dem Antrag selbst ergeben:
 
1.	 ein Lageplan nebst Beschreibung und Skizze der geplanten An-

lage des Anschlussnehmers (Wasserverbrauchsanlage);
 
2.	 der Name des Installationsunternehmens, durch das die Wasser-

verbrauchsanlage eingerichtet oder geändert werden soll;
 
3.	 eine nähere Beschreibung besonderer Einrichtungen (zum Bei-

spiel von Gewerbebetrieben usw.), für die auf dem Grundstück 
Wasser verwendet werden soll, sowie die Angabe des geschätz-
ten Wasserbedarfs;

 
4.	 Angaben über eine etwaige Eigengewinnungsanlage;
 
5.	 im Falle des § 3 Abs. 4 die Verp�ichtungserklärung zur Übernah-

me der mit dem Bau und Betrieb zusammenhängenden Mehr-
kosten.

 
§ 14 Haus- und Grundstücksanschlüsse

1.	 Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilungs-
netzes mit der Anlage des Anschlussnehmers. Er beginnt an der 
Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit der Haupt-
absperrvorrichtung. Hausanschlüsse werden ausschließlich von 
der Gemeinde hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, ab-
getrennt und beseitigt.

2.	 Hausanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender Regelung 
im Eigentum der Gemeinde. Soweit sie in ö�entlichen Verkehrs- 
und Grün�ächen verlaufen (Grundstücksanschlüsse), sind sie 
Teil der ö�entlichen Wasserversorgungsanlage.

 
3.	 Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren ˜nderung 

werden nach Anhörung des Anschlussnehmers und unter Wah-
rung seiner berechtigten Interessen von der Gemeinde be-
stimmt. Die Gemeinde stellt die für den erstmaligen Anschluss 
eines Grundstücks notwendigen Hausanschlüsse bereit.

4.	 Die Gemeinde kann auf Antrag des Anschlussnehmers weitere 
Anschlüsse sowie vorläu�ge oder vorübergehende Anschlüsse 
herstellen. Als weitere Anschlüsse gelten auch Hausanschlüsse 
für Grundstücke, die nach Entstehen der Beitragsp�icht (§ 37) 
neu gebildet werden.

 
5.	 Hausanschlüsse dürfen nicht überbaut werden, die Freilegung 

muss stets möglich sein; sie sind vor Beschädigung zu schützen. 
Der Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen für 
die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu scha�en. Er darf 
keine Einwirkungen auf den Hausanschluss vornehmen oder 
vornehmen lassen. Jede Beschädigung des Hausanschlusses, 
insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige 
Störungen, sind der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen.

 
§ 15 Kostenerstattung

1.	 Der Anschlussnehmer hat der Gemeinde zu erstatten:
 
1.	 die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Verän-

derung und Beseitigung der notwendigen Hausanschlüsse. 
Dies gilt nicht für den Teil des Hausanschlusses (Grundstücksan-
schluss), der in ö�entlichen Verkehrs- und Grün�ächen verläuft 
(§ 14 Abs. 2).

 
2.	 die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Verände-

rung und Beseitigung der weiteren, vorläu�gen und vorüberge-
henden Hausanschlüsse (§ 14 Abs.  4).

 
Zu diesen Kosten gehören auch die Aufwendungen für die Wieder-
herstellung des alten Zustands auf den durch die Arbeiten bean-
spruchten Flächen. Hinzu tritt die gesetzlich geschuldete Umsatz-
steuer (§12 Abs. 2 Nr. 1 UstG i.V.m. Nr. 34 der Anlage 2).
 
2.	 Zweigt eine Hausanschlussleitung von der Anschlusstrommel 

im Hydrantenschacht ab (württembergisches Schachthydran-
tensystem), so wird der Teil der Anschlussleitung, der neben der 
Versorgungsleitung verlegt ist, bei der Berechnung der Kosten 
nach Abs. 1 unberücksichtigt gelassen. Die Kosten für die Her-
stellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseiti-
gung dieser Teilstrecke trägt die Gemeinde.

 
3.	 Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstel-

lung des Hausanschlusses, im Übrigen mit der Beendigung der 
Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird binnen eines Monats 
nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig.

 
4.	 Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Hausan-

schlussleitung, so ist für die Teile der Anschlussleitung, die aus-
schließlich einem der beteiligten Grundstücke dienen, allein der 
Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des betre�enden Grund-
stücks ersatzp�ichtig. Soweit Teile der Hausanschlussleitung 
mehreren Grundstücken gemeinsam dienen, sind die Eigentü-
mer bzw. Erbbauberechtigten der beteiligten Grundstücke als 
Gesamtschuldner ersatzp�ichtig.

§ 16 Private Anschlussleitungen
1.	 Private Anschlussleitungen hat der Anschlussnehmer selbst zu 

unterhalten, zu ändern und zu erneuern. Die insoweit anfallen-
den Kosten sind vom Anschlussnehmer zu tragen.

 
2.	 Entspricht eine solche Anschlussleitung nach Bescha�enheit 

und Art der Verlegung den Bestimmungen der DIN 1988 und 
etwaigen zusätzlichen Bestimmungen der Gemeinde und ver-
zichtet der Anschlussnehmer schriftlich auf seine Rechte an der 
Leitung, so ist die Anschlussleitung auf sein Verlangen von der 
Gemeinde zu übernehmen. Dies gilt nicht für Leitungen im Au-
ßenbereich (§ 35 BauGB).

 
3.	 Unterhaltungs-, ˜nderungs- und Erneuerungsarbeiten an pri-

vaten Grundstücksanschlüssen sind der Gemeinde vom An-
schlussnehmer mindestens 14 Tage vorher anzuzeigen.
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§ 17 Anlage des Anschlussnehmers
1.	 Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, ˜nderung 

und Unterhaltung der Anlage hinter dem Hausanschluss � mit 
Ausnahme der Messeinrichtungen der Gemeinde � ist der An-
schlussnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anlagen-
teile einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlas-
sen, so ist er neben diesem verantwortlich.

 
2.	 Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Sat-

zung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmun-
gen sowie nach den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Die 
Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen 
nur durch die Gemeinde oder ein von der Gemeinde zugelas-
senes Installationsunternehmen erfolgen. Die Gemeinde ist be-
rechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen.

 
3.	 Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen be�nden, kön-

nen plombiert werden. Ebenso können Anlagenteile, die zur An-
lage des Anschlussnehmers gehören, unter Plombenverschluss 
genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewähr-
leisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach 
den Angaben der Gemeinde zu veranlassen.

 
4.	 Anlagen und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, 

dass Störungen anderer Wasserabnehmer, störende Rückwir-
kungen auf Einrichtungen der Gemeinde oder Dritter oder 
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen 
sind.

 
§ 18 Inbetriebsetzung der Anlage des Anschlussnehmers

1.	 Die Gemeinde oder deren Beauftragte schließen die Anlage des 
Anschlussnehmers an das Verteilungsnetz an und setzen sie in 
Betrieb.

 
2.	 Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist bei der Gemeinde über das 

Installationsunternehmen zu beantragen.
 

§ 19 Überprüfung der Anlage des Anschlussnehmers
1.	 Die Gemeinde ist berechtigt, die Anlage des Anschlussnehmers 

vor und nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Sie hat den 
Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam 
zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.

2.	 Werden Mängel festgestellt, die die Sicherheit gefährden oder 
erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist die Gemeinde be-
rechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei 
Gefahr für Leib und Leben ist sie dazu verp�ichtet.

 
3.	 Durch Vornahme oder Unterlassen der Überprüfung der Anlage 

sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt 
die Gemeinde keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. 
Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel festge-
stellt hat, die eine Gefahr für Leib und Leben darstellen.

 
§ 20 Technische Anschlussbedingungen

Die Gemeinde ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an 
den Hausanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb 
der Anlage festzulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren und 
störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfor-
dernisse des Verteilungsnetzes, notwendig ist. Diese Anforderun-
gen dürfen den allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht 
widersprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchseinrichtun-
gen kann von der vorherigen Zustimmung der Gemeinde abhän-
gig gemacht werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, 
wenn der Anschluss eine sichere und störungsfreie Versorgung ge-
fährden würde.
 

§ 21 Messung
1.	 Die Gemeinde stellt die verbrauchte Wassermenge durch 

Messeinrichtungen (Wasserzähler) fest, die den eichrechtlichen 
Vorschriften entsprechen. Bei ö�entlichen Verbrauchseinrich-

tungen kann die gelieferte Menge auch rechnerisch ermittelt 
oder geschätzt werden, wenn die Kosten der Messung nicht im 
Verhältnis zur Höhe des Verbrauchs stehen.

 
2.	 Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, dass eine einwand-

freie Messung der verbrauchten Wassermenge gewährleistet 
ist. Sie bestimmt Art, Zahl und Größe sowie Anbringungsort 
der Messeinrichtungen. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, 
Überwachung, Unterhaltung und Entfernung der Messeinrich-
tungen Aufgabe der Gemeinde. Sie hat den Anschlussnehmer 
anzuhören und dessen berechtigte Interessen zu wahren. Sie ist 
verp�ichtet, auf Verlangen des Anschlussnehmers die Messein-
richtungen zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer 
einwandfreien Messung möglich ist; der Anschlussnehmer ist 
verp�ichtet, die Kosten zu tragen.

 
3.	 Der Anschlussnehmer haftet für das Abhandenkommen und 

die Beschädigung der Messeinrichtungen, soweit ihn daran 
ein Verschulden tri�t. Er hat den Verlust, Beschädigungen und 
Störungen dieser Einrichtungen der Gemeinde unverzüglich 
mitzuteilen. Er ist verp�ichtet, die Einrichtungen vor Abwasser, 
Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen.

 
4.	 Der Einbau von Zwischenzählern in die Verbrauchsleitung ist 

dem Wasserabnehmer gestattet. Alle den Zwischenzähler be-
tre�enden Kosten gehen zu seinen Lasten. Die Gemeinde ist 
nicht verp�ichtet, das Anzeigeergebnis eines Zwischenzählers 
der Wasserzinsberechnung zugrunde zu legen.

 
§ 22 Nachprüfung von Messeinrichtungen

1.	 Der Wasserabnehmer kann jederzeit die Nachprüfung der 
Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich 
anerkannte Prüfstelle nach § 39 des Mess- und Eichgesetzes 
verlangen. Stellt der Wasserabnehmer den Antrag auf Prüfung 
nicht bei der Gemeinde, so hat er diese vor Antragstellung zu 
benachrichtigen.

 
2.	 Die Kosten der Prüfung fallen der Gemeinde zur Last, falls die 

Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen über-
schreitet, sonst dem Wasserabnehmer.

 
§ 23 Ablesung

1.	 Die Messeinrichtungen werden vom Beauftragten der Gemein-
de abgelesen. Der Anschlussnehmer hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die Messeinrichtungen leicht zugänglich sind.

 
2.	 Solange der Beauftragte der Gemeinde die Räume des An-

schlussnehmers nicht zum Ablesen betreten kann, darf die Ge-
meinde den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung 
schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu 
berücksichtigen.

 
3.	 Die Gemeinde ist berechtigt, einen defekten oder nach 

eichrechtlichen Vorschriften zu wechselnden Wasserzähler 
durch eine elektronischen Wasserzähler mit Funkmodul zu er-
setzen. Mithilfe dieser elektronischen Funkwasserzähler dür-
fen verbrauchsbezogene und trinkwasserhygienisch relevante 
Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet werden:

 
�	 Zählernummer
�	 Aktueller Zählerstand
�	 Verbrauchsummen für Tage, Wochen, Monate und Jahre
�	 Durch�usswerte
�	 Die Wasser- und Umgebungstemperatur für bestimmte Zeitpunk-

te
�	 Betriebs- und Ausfallzeiten
�	 Speicherung von Alarmcodes (z.B. Leckage- Rück�usswerte).
 
Die in einem elektronischen Wasserzähler mit Funkmodul gespei-
cherten Daten dürfen durch Empfang des Funksignals turnusmäßig 
(in der Regel einmal jährlich) ausgelesen werden, soweit dies zur 
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Abrechnung oder Zwischenabrechnung erforderlich ist. Sie dürfen 
in gleicher Weise anlassbezogen ausgelesen werden, soweit dies im 
Einzelfall zur Abwehr von Gefahren für den ordnungsgemäßen Be-
trieb der ö�entlichen Wasserversorgungsanlage erforderlich ist. Zu 
anderen Zwecken ist eine Auslesung der gespeicherten Daten, auch 
durch Empfang des Funksignals, nicht zulässig. Ausgelesene Daten 
dürfen nur zu den Zwecken von Satz 4 und Satz 5 genutzt oder ver-
arbeitet werden. Die in einem solchen Zähler gespeicherten Daten 
sind spätestens nach 500 Tagen zu löschen.
 

§ 24 Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze
1.	 Die Gemeinde kann verlangen, dass der Anschlussnehmer auf 

eigene Kosten nach seiner Wahl an der Grundstücksgrenze 
einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzähler-
schrank anbringt, wenn

 
1.	 das Grundstück unbebaut ist oder
 
2.	 die Versorgung des Gebäudes mit Anschlussleitungen erfolgt, 

die unverhältnismäßig lang sind oder nur unter besonderen Er-
schwernissen verlegt werden können, oder

 
3.	 kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers 

vorhanden ist.
 
2.	 Der Anschlussnehmer ist verp�ichtet, die Einrichtungen in ord-

nungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten.
 
3.	 Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen auf 

seine Kosten verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn 
nicht mehr zumutbar sind und die Verlegung ohne Beeinträchti-
gung einer einwandfreien Messung möglich ist.

 
III. Wasserversorgungsbeitrag

§ 25 Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für 
die Anscha�ung, Herstellung und den Ausbau der ö�entlichen Was-
serversorgungsanlagen einen Wasserversorgungsbeitrag.
 

§ 26 Gegenstand der Beitragsp�icht
1.	 Der Beitragsp�icht unterliegen Grundstücke, für die eine bauli-

che oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, wenn sie bebaut 
oder gewerblich genutzt werden können. Erschlossene Grund-
stücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 
festgesetzt ist, unterliegen der Beitragsp�icht, wenn sie nach 
der Verkehrsau�assung Bauland sind und nach der geordneten 
baulichen Entwicklung der Gemeinde/zur Bebauung anstehen.

 
2.	 Wird ein Grundstück an die ö�entlichen Wasserversorgungsan-

lagen tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitrags-
p�icht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht 
erfüllt sind.

 
§ 27 Beitragsschuldner

1.	 Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheids Eigentümer des Grundstücks ist.

 
2.	 Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der 

Erbbauberechtigte an Stelle des Eigentümers beitragsp�ichtig. 
Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner; bei Woh-
nungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und 
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil 
beitragsp�ichtig.

 
3.	 Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teileigen-

tum im Eigentum mehrerer Personen zur gesamten Hand, ist die 
Gesamthandsgemeinschaft beitragsp�ichtig.

 
§ 28 Beitragsmaßstab

Maßstab für den Wasserversorgungsbeitrag ist die Nutzungs�äche. 
Diese ergibt sich durch Vervielfachung der Grundstücks�äche (§ 29) 

mit einem Nutzungsfaktor (§ 30); das Ergebnis wird auf eine volle 
Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfol-
gende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner 
als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

§ 29 Grundstücks�äche
1.	 Als Grundstücks�äche gilt:
 
1.	 bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, 

die der Ermittlung der zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist;
 
2.	 soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 S. 

1 BauGB nicht besteht oder die erforderliche Festsetzung nicht 
enthält, die tatsächliche Grundstücks�äche bis zu einer Tiefe 
von 50 Metern von der der Erschließungsanlage zugewandten 
Grundstücksgrenze. Reicht die bauliche oder gewerbliche Nut-
zung über diese Begrenzung hinaus oder sind Flächen tatsäch-
lich angeschlossen, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die 
durch die hintere Grenze der Nutzung, zuzüglich der baurecht-
lichen Abstands�ächen, bestimmt wird. Grundstücksteile, die 
lediglich die wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage 
herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe 
unberücksichtigt. Zur Nutzung zählen auch angelegte Grün�ä-
chen oder gärtnerisch genutzte Flächen.

 
2.	 Teil�ächenabgrenzungen gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleiben 

unberührt.
 

§ 30 Nutzungsfaktor
1.	 Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücks�äche 

(§ 29) mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen 
beträgt:

 
1.	 bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,00,
 
2.	 bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25,
 
3.	 bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,50,
 
4.	 bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 1,75,
 
5.	 bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 2,00.
 
2.	 Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für die nur 

eine Nutzung ohne Bebauung zulässig ist oder bei denen die 
Bebauung nur untergeordnete Bedeutung hat, wird ein Nut-
zungsfaktor von 0,5 zugrunde gelegt. Dasselbe gilt für Gemein-
bedarfs- oder Grün�ächengrundstücke, deren Grundstücks-
�ächen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu 
einem untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt werden 
sollen bzw. überdeckt sind (zum Beispiel Friedhöfe, Sportplät-
ze, Freibäder, Kleingartenanlagen). Die §§ 31 bis 34 �nden keine 
Anwendung.

 
§ 31 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 
für die ein Bebauungsplan  die Geschosszahl festsetzt

Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchst-
zulässige Zahl der Vollgeschosse. Ist im Einzelfall eine größere Ge-
schosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen. Als Geschos-
se gelten Vollgeschosse i. S. der Landesbauordnung (LBO) in der im 
Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Bebauungsplan gelten-
den Fassung. Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen 
mit unterschiedlicher Geschosszahl zulässig, ist die höchste Zahl der 
Vollgeschosse maßgebend.
 
§ 32   Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die 

ein Bebauungsplan eine Baumassenzahl festsetzt
1.	 Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse eine 

Baumassenzahl aus, so gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl 
geteilt durch 3,5; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, 
wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle 
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Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 
sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

 
2.	 Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Bau-

massenzahl zulässige Baumasse genehmigt, so ergibt sich die 
Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse durch die Grund-
stücks�äche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses durch 
3,5; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nach-
kommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufge-
rundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

 
§ 33 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die 
ein Bebauungsplan die Höhe baulicher Anlagen festsetzt
1.	 Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung 

nicht durch die Zahl der Vollgeschosse oder eine Baumassen-
zahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in Gestalt der 
maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschoss-
zahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anla-
ge geteilt durch

 
1.	 3,0 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), 

reine Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Feri-
enhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere Wohn-
gebiete (WB) festgesetzten Gebiete und

 
2.	 4,0 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebie-

te (MI), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebie-
te (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten Gebiete;

	� das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkom-
mastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet 
und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die voraus-
gehende volle Zahl abgerundet werden.

 
2.	 Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung 

nicht durch die Zahl der Vollgeschosse oder eine Baumassen-
zahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in Gestalt der 
maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, traufseiti-
gen Außenwand mit der Dachhaut) fest, so gilt als Geschosszahl 
das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage ge-
teilt durch

 
1.	 2,7 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), 

reine Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Feri-
enhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere Wohn-
gebiete (WB) festgesetzten Gebiete und

 
2.	 3,5 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebie-

te (MI), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebie-
te (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten Gebiete;

 
das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkom-
mastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und 
Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende 
volle Zahl abgerundet werden.
 
3.	 Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festge-

setzte Höhe baulicher Anlagen genehmigt, so ist diese gemäß 
Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl umzurechnen.

 
4.	 Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse oder 

einer Baumassenzahl sowohl die zulässige Firsthöhe als auch die 
zulässige Traufhöhe der baulichen Anlage aus, so ist die Traufhö-
he [alternativ: Firsthöhe] gemäß Abs. 2 [alternativ: Abs. 1] und 3 
in eine Geschosszahl umzurechnen.

 
§ 34  Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die 

keine Planfestsetzung im Sinne der §§ 31 bis 33 besteht
1.	 Bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten bzw. in beplanten 

Gebieten, für die der Bebauungsplan keine Festsetzungen nach 
den §§ 31 bis 33 enthält, ist maßgebend:

1.	 bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhande-
nen Geschosse,

 
2.	 bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der 

auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Geschosse.

 
2.	 Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist maßge-

bend:
 
1.	 bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhande-

nen Geschosse;
 
2.	 bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben geneh-

migt ist, die Zahl der genehmigten Geschosse.
 
3.	 Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der LBO in der im Ent-

stehungszeitpunkt (§ 37) geltenden Fassung. Sind auf einem 
Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedlicher 
Geschosszahl vorhanden, ist die höchste Zahl der Vollgeschosse 
maßgebend.

 
4.	 Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss i. S. der 

LBO gilt als Geschosszahl die Baumasse des Bauwerks geteilt 
durch die überbaute Grundstücks�äche und nochmals geteilt 
durch 3,5, mindestens jedoch die nach Abs. 1 maßgebende 
Geschosszahl; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, 
wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle 
Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 
sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

 
§ 35 Nachveranlagung, weitere Beitragsp�icht

1.	 Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstück eine Bei-
tragsschuld bereits entstanden ist oder deren Grundstücke bei-
tragsfrei angeschlossen worden sind, werden weitere Beiträge 
erhoben,

 
1.	 soweit die bis zum Inkrafttreten dieser Satzung zulässige Zahl 

bzw. genehmigte höhere Zahl der Vollgeschosse überschritten 
oder eine größere Zahl von Vollgeschossen allgemein zugelas-
sen wird;

 
2.	 soweit in den Fällen des § 34 Abs. 2 Nr. 1 und 2 eine höhere Zahl 

der Vollgeschosse zugelassen wird;
 
3.	 wenn das Grundstück mit Grundstücks�ächen vereinigt wird, 

für die eine Beitragsschuld bisher nicht entstanden ist;
 
4.	 soweit Grundstücke unter Einbeziehung von Teil�ächen, für die 

eine Beitragsschuld bereits entstanden ist, neu gebildet werden.
 
2.	 Wenn bei der Veranlagung von Grundstücken Teil�ächen 

gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 
KAG unberücksichtigt geblieben sind, entsteht eine weitere Bei-
tragsp�icht, soweit die Voraussetzungen für eine Teil�ächenab-
grenzung entfallen.

 
§ 36 Beitragssatz

Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je Quadratmeter (m2) Nut-
zungs�äche (§ 28) 3,07 �. Hinzu tritt die gesetzlich geschuldete Um-
satzsteuer (§12 Abs. 2 Nr. 1).
 

§ 37 Entstehung der Beitragsschuld
1.	 Die Beitragsschuld entsteht:
 
1.	 in den Fällen des § 26 Abs. 1, sobald das Grundstück an die öf-

fentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen werden 
kann;

 
2.	 in den Fällen des § 26 Abs. 2 mit dem Anschluss, frühestens je-

doch mit dessen Genehmigung;
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3.	 in den Fällen des § 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2 mit der Erteilung der 
Baugenehmigung bzw. dem Inkrafttreten des Bebauungsplans 
oder einer Satzung i. S. von § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB;

 
4.	 in den Fällen des § 35 Abs. 1 Nr. 3, wenn die Vergrößerung des 

Grundstücks im Grundbuch eingetragen ist;
 
5.	 in den Fällen des § 35 Abs. 1 Nr. 4, wenn das neugebildete 

Grundstück im Grundbuch eingetragen ist;
 
6.	 in den Fällen des § 35 Abs. 2 mit dem Wegfall der Voraussetzun-

gen für eine Teil�ächenabgrenzung nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser 
Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG, insbesondere mit dem In-
krafttreten eines Bebauungsplanes oder einer Satzung gemäß 
§ 34 Abs. 4 Satz. 1 BauGB, der Bebauung, der gewerblichen 
Nutzung oder des tatsächlichen Anschlusses von abgegrenzten 
Teil�ächen, jedoch frühestens mit der Anzeige einer Nutzungs-
änderung gemäß § 49 Abs. 3.

 
2.	 Für Grundstücke, die schon vor dem 01.04.1964 an die ö�entli-

chen Wasserversorgungsanlagen hätten angeschlossen werden 
können, jedoch noch nicht angeschlossen worden sind, entsteht 
die Beitragsschuld mit dem tatsächlichen Anschluss, frühestens 
mit dessen Genehmigung.

 
3.	 Mittelbare Anschlüsse (zum Beispiel über bestehende Hausan-

schlüsse) stehen dem unmittelbaren Anschluss an ö�entliche 
Wasserversorgungsanlagen gleich.

 
§ 38 Fälligkeit

Der Wasserversorgungsbeitrag wird einen Monat nach Bekanntga-
be des Beitragsbescheids fällig.
 

§ 39 Ablösung
1.	 Die Gemeinde kann, solange die Beitragsschuld noch nicht ent-

standen ist, mit dem Beitragsschuldner die Ablösung des Was-
serversorgungsbeitrages vereinbaren.

 
2.	 Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe der 

voraussichtlich entstehenden Beitragsschuld; die Ermittlung er-
folgt nach den Bestimmungen dieser Satzung.

 
3.	 Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.
 

IV.  Benutzungsgebühren
§ 40 Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der ö�entlichen Wasserver-
sorgungsanlagen Grund- und Verbrauchsgebühren.
 

§ 41 Gebührenschuldner
1.	 Schuldner der Benutzungsgebühren ist der Anschlussnehmer. 

Beim Wechsel des Gebührenschuldners geht die Gebühren-
p�icht mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalender-
monats auf den neuen Gebührenschuldner über.

 
2.	 In den Fällen des § 43 Abs. 3 ist Gebührenschuldner der Wasse-

rabnehmer.
 
3.	 Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
 

§ 42 Grundgebühr
1.	 Die Grundgebühr wird gesta�elt nach der Zählergröße erhoben 

(Zählergebühr). Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenn-
größe von:

 
	 Maximaldurch�uss (Qmax)	 3 und 5 
	 Nenndurch�uss (Qn)	 1,5 und 2,5
	 � (netto) / Monat	 1,50�		     
	 � (brutto, einschließlich 7%
	 Umsatzsteuer) / Monat	 1,61� 

Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasserzählern 
entfällt die Grundgebühr.
 
2.	 Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, in dem 

der Wasserzähler erstmals eingebaut oder endgültig ausgebaut 
wird, je als voller Monat gerechnet.

 
3.	 Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, Störungen 

im Betrieb, betriebsnotwendiger Arbeiten oder aus ähnlichen, 
nicht vom Anschlussnehmer zu vertretenden Gründen länger 
als einen Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der Unter-
brechung (abgerundet auf volle Monate) keine Grundgebühr 
berechnet.

 § 43 Verbrauchsgebühren
1.	 Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermen-

ge (§ 44) berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubik-
meter 1,87� (netto) bzw. 2,00� (brutto, einschließlich 7% Um-
satzsteuer).

 
2.	 Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Was-

serzähler verwendet, beträgt die Verbrauchsgebühr pro Kubik-
meter 1,87� (netto) bzw. 2,00� (brutto, einschließlich 7% Um-
satzsteuer).

 
§ 44 Gemessene Wassermenge

1.	 Die nach § 21 gemessene Wassermenge gilt auch dann als Ge-
bührenbemessungsgrundlage, wenn sie ungenutzt (etwa durch 
schadhafte Rohre, o�enstehende Zapfstellen oder Rohrbrüche 
hinter dem Wasserzähler) verlorengegangen ist.

 
2.	 Ergibt sich bei einer Zählerprüfung, dass der Wasserzähler über 

die nach der Eichordnung zulässigen Verkehrsfehlergrenzen 
hinaus falsch anzeigt, oder ist der Zähler stehen geblieben, so 
schätzt die Gemeinde den Wasserverbrauch gemäß § 162 Ab-
gabenordnung.

 
§ 45 Verbrauchsgebühr bei Bauten

1.	 Wird bei der Herstellung von Bauwerken das verwendete Was-
ser nicht durch einen Wasserzähler festgestellt, wird eine pau-
schale Verbrauchsgebühr erhoben.

 
2.	 Bemessungsgrundlage für die Gebühr ist folgender pauschaler 

Wasserverbrauch:
 
1.	 Bei Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Gebäuden werden 

je 100 Kubikmeter umbautem Raum 10 Kubikmeter als pauscha-
ler Wasserverbrauch zugrunde gelegt; Gebäude mit weniger als 
100 Kubikmeter umbautem Raum bleiben gebührenfrei. Bei Fer-
tigbauweise werden der Ermittlung des umbauten Raumes nur 
die Keller- und Untergeschosse zugrunde gelegt.

 
2.	 Bei Beton- und Backsteinbauten, die nicht unter Nr. 1 fallen, wer-

den je angefangene 10 Kubikmeter Beton- oder Mauerwerk 4 
Kubikmeter als pauschaler Wasserverbrauch zugrunde gelegt; 
Bauwerke mit weniger als 10 Kubikmeter Beton- oder Mauer-
werk bleiben gebührenfrei.

 
§ 46 Entstehung der Gebührenschuld

1.	 In den Fällen der §§ 42 und 43 Abs. 1 entsteht die Gebühren-
schuld für ein Kalenderjahr mit Ablauf des Kalenderjahres (Ver-
anlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor Ablauf 
des Veranlagungszeitraums, entsteht die Gebührenschuld mit 
Ende des Benutzungsverhältnisses.

 
2.	 In den Fällen des § 41 Abs. 1 Satz 2 entsteht die Gebühren-

schuld für den bisherigen Anschlussnehmer mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendermonats, für den neuen An-
schlussnehmer mit Ablauf des Kalenderjahres.

 
3.	 In den Fällen des § 43 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld mit 
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der Beendigung der Baumaßnahme, spätestens mit Einbau 
einer Messeinrichtung nach § 21.

 
4.	 In den Fällen des § 45 entsteht die Gebührenschuld mit Beginn 

der Bauarbeiten.
 
5.	 Die Gebührenschuld gemäß § 42 und § 43 sowie die Vorauszah-

lung gemäß § 47 ruhen auf dem Grundstück bzw. dem Erbbau-
recht als ö�entliche Last (§ 13 Abs. 3 i. V. mit § 27 KAG).

 
§ 47 Vorauszahlungen

1.	 Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind 
vom Gebührenschuldner Vorauszahlungen zu leisten. Die Vor-
auszahlungen entstehen mit Beginn des Kalendervierteljahres. 
Beginnt die Gebührenp�icht während des Veranlagungszeitrau-
mes, entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden 
Kalendervierteljahres.

 
2.	 Jeder Vorauszahlung wird ein Viertel des Jahreswasserver-

brauchs des Vorjahres und der Grundgebühr (§ 42) zugrunde 
gelegt. Beim erstmaligen Beginn der Gebührenp�icht werden 
die Vorauszahlungen auf der Grundlage der Grundgebühr, des 
Verbrauchsgebührensatzes und des geschätzten Jahreswasser-
verbrauchs des laufenden Jahres ermittelt.

 
3.	 Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlun-

gen werden auf die Gebührenschuld für diesen Zeitraum ange-
rechnet.

 
4.	 In den Fällen des § 43 Abs. sowie des § 45 entfällt die P�icht zur 

Vorauszahlung.
 

§ 48 Fälligkeit
1.	 Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach Be-

kanntgabe des Gebührenbescheides zur Zahlung fällig. Sind Vo-
rauszahlungen (§ 47) geleistet worden, gilt dies nur, soweit die 
Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. 
Ist die Gebührenschuld kleiner als die geleisteten Vorauszah-
lungen, wird der Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder Zurückzahlung 
ausgeglichen.

 
2.	 Die Vorauszahlungen gemäß § 47 werden mit Ende des Kalen-

dervierteljahres zur Zahlung fällig.
 

V.  Anzeigep�ichten, Ordnungswidrigkeiten, Haftung
§ 49 Anzeigep�ichten

1.	 Binnen eines Monats sind der Gemeinde anzuzeigen:
 
1.	 der Erwerb oder die Veräußerung eines an die ö�entliche Was-

serversorgung angeschlossenen Grundstücks; entsprechendes 
gilt beim Erbbaurecht sowie beim Wohnungs- und Teileigen-
tum;

 
2.	 Erweiterungen oder ˜nderungen der Verbrauchsanlage sowie 

die Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen, soweit 
sich dadurch die Größen für die Gebührenbemessung ändern 
oder sich die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht.

 
2.	 Anzeigep�ichtig nach Abs. 1 Nr. 1 sind Veräußerer und Erwerber, 

nach Abs. 1 Nr. 2 der Anschlussnehmer.
 
3.	 Binnen eines Monats hat der Anschlussnehmer der Gemeinde 

mitzuteilen, wenn die Voraussetzungen für Teil�ächenabgren-
zungen gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 
Satz 2 KAG entfallen sind, insbesondere abgegrenzte Teil�ächen 
gewerblich oder als Hausgarten genutzt, tatsächlich an die öf-
fentliche Wasserversorgung angeschlossen oder auf ihnen ge-
nehmigungsfreie bauliche Anlagen errichtet werden.

 
4.	 Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet im 

Falle des Abs. 1 Nr. 1 der bisherige Gebührenschuldner für die 
Benutzungsgebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang 
der Anzeige bei der Gemeinde/Stadt entfallen.

 
§ 50 Ordnungswidrigkeiten

1.	 Ordnungswidrig im Sinne von § 142 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

 
1.	 entgegen § 4 ein Grundstück nicht an die ö�entliche Wasserver-

sorgung anschließt,
 
2.	 entgegen § 5 nicht seinen gesamten Wasserbedarf der ö�entli-

chen Wasserversorgung entnimmt,
 
3.	 entgegen § 8 Abs. 1 Wasser an Dritte ohne schriftliche Zustim-

mung der Gemeinde weiterleitet,
 
4.	 entgegen § 14 Abs. 5 Beschädigungen des Hausanschlusses 

nicht unverzüglich der Gemeinde mitteilt,
 
5.	 entgegen § 17 Abs. 2 Anlagen unter Missachtung der Vorschrif-

ten der Satzung, anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestim-
mungen sowie der allgemein anerkannten Regeln der Technik 
errichtet, erweitert, ändert oder unterhält,

 
6.	 entgegen § 17 Abs. 4 Anlagen und Verbrauchseinrichtungen so 

betreibt, dass Störungen anderer Anschlussnehmer, störende 
Rückwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde bzw. Dritter 
oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers eintreten.

 
2.	 Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG han-

delt, wer vorsätzlich oder leichtfertig den Mitteilungsp�ichten 
nach § 21 Abs. 3 Satz 2 und § 49 Abs. 1 bis 3 dieser Satzung nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt.

 
§ 51 Haftung bei Versorgungsstörungen

1.	 Für Schäden, die ein Wasserabnehmer durch Unterbrechung der 
Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belie-
ferung erleidet, haftet die Gemeinde aus dem Benutzungsver-
hältnis oder unerlaubter Handlung im Falle

 
1.	 der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit 

des Wasserabnehmers, es sei denn, dass der Schaden von der 
Gemeinde oder einem ihrer Bediensteten oder einem Verrich-
tungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht wor-
den ist;

 
2.	 der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden 

weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit der Ge-
meinde oder eines ihrer Bediensteten oder eines Verrichtungs-
gehilfen verursacht worden ist;

 
3.	 eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch 

Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit eines vertretungsbe-
rechtigten Organs der Gemeinde verursacht worden ist. § 831 
Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätz-
lichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.

 
2.	 Abs. 1 ist auch auf Ansprüche von Wasserabnehmern anzuwen-

den, die diese gegen ein drittes Wasserversorgungsunterneh-
men aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Gemeinde 
ist verp�ichtet, den Wasserabnehmern auf Verlangen über die 
mit der Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen 
zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, 
als sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer Weise auf-
geklärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung 
des Schadensersatzes erforderlich ist.

 
3.	 Die Ersatzp�icht entfällt für Schäden unter 15 �.
 
4.	 Ist der Anschlussnehmer berechtigt, das gelieferte Wasser an 
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einen Dritten weiterzuleiten (§ 8 Abs. 1) und erleidet dieser 
durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unre-
gelmäßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, so haftet die 
Gemeinde dem Dritten gegenüber in demselben Umfang wie 
dem Wasserabnehmer aus dem Benutzungsverhältnis.

5. Leitet der Anschlussnehmer das gelieferte Wasser an einen Drit-
ten weiter, so hat er im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten 
sicherzustellen, dass der Dritte aus unerlaubter Handlung keine 
weitergehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, als 
sie in den Absätzen 1 bis 3 vorgesehen sind. Die Gemeinde weist 
den Anschlussnehmer darauf bei Begründung des Benutzungs-
verhältnisses besonders hin.

6. Der Wasserabnehmer hat den Schaden unverzüglich der Ge-
meinde oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzp� ichtigen 
Unternehmen mitzuteilen. Leitet der Anschlussnehmer das ge-
lieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er diese Verp� ich-
tung auch dem Dritten aufzuerlegen.

§ 52 Haftung von Wasserabnehmern und Anschlussnehmern
1. Der Wasserabnehmer haftet für schuldhaft verursachte Schä-

den, die insbesondere infolge einer unsachgemäßen Benutzung 
oder den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderlaufenden Be-
nutzung oder Bedienung der Anlagen zur Wasserversorgung 
entstehen. Der Anschlussnehmer haftet für Schäden, die auf 
den mangelhaften Zustand seiner Anlage (§ 17) zurückzuführen 
sind.

2. Der Haftende hat die Gemeinde von Ersatzansprüchen Drit-
ter freizustellen, die wegen solcher Schäden geltend gemacht 
werden. Sind Ansprüche auf Mängel an mehreren Verbrauchs-

anlagen zurückzuführen, so haften die Wasserabnehmer als Ge-
samtschuldner.

VI. Steuern, Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 53 Inkrafttreten

1. Soweit Abgabeansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht 
bereits entstanden sind, gelten anstelle dieser Satzung die Sat-
zungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens der Ab-
gabeschuld gegolten haben.

2. Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Wasserabgabesatzung vom 14.11.2024 (mit allen späteren ̃ nde-
rungen) außer Kraft.

Ausgefertigt,
Eschbach, den 13.11.2025

Sarah Michaelis
Bürgermeisterin

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektro-
nisch  innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Sat-
zung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Ö� entlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind.

WICHTIGE MITTEILUNGEN

Foto: Werner SchelbFoto: Werner Schelb

Volkstrauertag Würdigung
Der Volkstrauertag wurde am Ehrenmal auf dem Friedhof in einem würdevollen Rahmen begangen. Bürgermeisterin Sarah Michaelis 
hielt die Ansprache. Der Musikverein, die Kameradschaft ehemaliger Soldaten, die Ministranten sowie ein Kommando der deutsch-fran-
zösischen Brigade wirkten an der Gedenkfeier mit. Zudem legten die Kameradschaft ehemaliger Soldaten, die deutsch-französische 
Brigade und die Gemeinde Eschbach jeweils einen Kranz oder ein Blumengesteck am Ehrenmal nieder.
Mein herzlicher Dank gilt allen, die teilgenommen haben und gemeinsam mit uns in Eschbach den Volkstrauertag begangen haben. 
Danke, dass Sie die Bedeutung dieses Tages im Gedächtnis behalten und angemessen gewürdigt haben.
Ihre
Sarah Michaelis
Bürgermeisterin
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Herr Meinrad Preis durfte kürzlich sein  
40-jähriges Dienstjubiläum feiern.
Ein freudiger Anlass für Bürgermeisterin Sarah Michaelis dem Jubilar 
für seine langjährige Tätigkeit bei der Gemeinde Eschbach im Rah-
men einer kleinen Feier zu danken. 40 Jahre Engagement, Loyalität 
und die Bereitschaft, die Gemeinde mitzugestalten und Verantwor-
tung zu übernehmen, das zeichnet Meinrad Preis aus. Es gilt den 
Dank auszusprechen für Treue und für all die großen und kleinen 
Beiträge, die Herr Preis in den letzten 40 Jahren für unsere Gemein-
de geleistet hat. Dank an dieser Stelle auch an seine Ehefrau Christa, 
die ihm in dieser Zeit immer helfend zur Seite stand.

Foto: Elvira Riesterer 

Reanimationskurs mit AED-Einweisung
Der kürzlich durchgeführte Reanimationskurs mit integrierter Ein-
weisung in das AED-Gerät war ein voller Erfolg. Insgesamt nahmen 
30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer teil, die sich durchweg äußerst 
interessiert und engagiert zeigten. Wir sind sehr stolz und positiv 
überrascht über diese überdurchschnittliche Teilnehmerzahl.
Theorie und Praxis konnten in idealer Weise miteinander verknüpft 
werden: Nach einer kompakten Einführung in die Grundlagen der 
Reanimation erhielten die Teilnehmenden die Möglichkeit, die 
Herz-Lungen-Wiederbelebung sowie den sicheren Einsatz des au-
tomatisierten externen De�brillators (AED) selbst praktisch zu üben. 
Dabei wurden viele Fragen gestellt, und es entstand ein sehr guter 
und praxisnaher Austausch, der die Inhalte nachhaltig festigte.
Der Kurs hat ganz klar gezeigt, wie wichtig und zugleich niedrig-
schwellig lebensrettende Maßnahmen erlernbar sind. Es war eine 
sehr gelungene Veranstaltung, aus der alle Beteiligten gestärkt und 
gut vorbereitet hervorgingen.
In unserer Gemeinde sind mittlerweile zwei frei zugängliche 
AED-Geräte installiert. Ein AED-Gerät ist beim Wohnen am Castell 
in der Nähe des Rathauses angebracht. Dieses Gerät ist zur Anwen-
dung bei Kindern und Erwachsenen geeignet. Das zweite AED-Gerät 
ist direkt beim Halleneingang bei der Alemannenhalle angebracht. 
Dieses Gerät ist für die Anwendung bei Erwachsenen geeignet.

Foto: Sarah Michaelis 

Foto: Sarah Michaelis 

Rückschnitt von Hecken und  
Sträuchern wieder erlaubt!
Die Brut- und Setzzeit (1. März bis 30. September) ist vorbei, daher 
sind Besitzer von Hecken verp�ichtet diese bis zu ihrer Verkürzung 
sowie die Zweige zurückzuschneiden.
 
Aus gegebenem Anlass weisen wir auch darauf hin, dass Anp�an-
zungen (Hecken, Sträucher, Bäume o. ä.) nicht in den ö�entlichen 
Verkehrsraum hineinragen sollen. Bitte achten Sie deshalb darauf, 
dass insbesondere Verkehrsschilder sowie Beleuchtungseinrichtun-
gen gut sichtbar sind und dass Fußgängerwege ungehindert be-
gehbar sind. Ein regelmäßiger Rückschnitt verhindert Verkehrsbe-
hinderungen.






























